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Wer sich beruflich verändern will, schreibt oft
viele Bewerbungen.

Dies ist mit nicht unerheblichen Kosten ver-
bunden. Unter bestimmten Voraussetzungen
sind diese Bewerbungskosten als Werbungs-
kosten steuerlich absetzbar.

Bewerbungskosten sind Ausgaben, die mit der
Suche einer neuen beruflichen Beschäftigung
unmittelbar zusammenhängen.

Hierunter fallen z. B. Kosten für Fotos, Beglau-
bigungen, Kopien, Porto, Büromaterial, Inserate
oder Literatur.

Auch Reisekosten im Zusammenhang mit Vor-
stellungsgesprächen gehören zu den abzugs-
fähigen Bewerbungskosten. Hierzu gehören
Fahrtkosten, die mit 30 Cent je gefahrenem
Kilometer geltend gemacht werden können,
aber auch Übernachtungskosten oder Kosten
für Verpflegungsmehraufwand.

Erstattet das einladende Unternehmen
Bewerbungskosen oder zahlt das Arbeitsamt
Zuschüsse, müssen diese Erstattungen von
den geltend gemachten Aufwendungen ab-
gezogen werden.

Zum Nachweis der Kosten sollten geeigne-
te Belege vorgelegt werden können. Können
die Kosten nicht einzeln nachgewiesen wer-
den, ist auch eine sachgerechte Schätzung
möglich. Das Finanzgericht Köln sah im Ur-
teil vom 07.07.2004 (7 K 932/03) Kosten für
Bewerbungen ohne Mappe (zum Beispiel
E-Mail-Bewerbungen) mit 2,50 Euro und mit
Mappe mit 8,50 Euro als angemessen an.

In diesen Fällen muss der Nachweis der
tatsächlichen Bewerbungen durch Vorlage
von Schriftverkehr (E-Mail, Anschreiben, etc.)
möglich sein.

Bewerbungskosten
Häufig setzen sich Eheleute im Rahmen eines
gemeinsamen Testaments zu alleinigen Erben
ein. Man spricht dann vom so genannten „Ber-
liner Testament“. Sofern es erbberechtigte
Kinder gibt, kann beim Tod des Erstversterben-
den durch die Nichtausnutzung der Erbschaft-
steuerfreibeträge der Kinder ein nicht unerheb-
licher Erbschaftsteuernachteil entstehen. Denn
zunächst muss der überlebende Ehegatte den
gesamten Nachlass des Erstverstorbenen unter
Berücksichtigung des persönlichen Freibetrags
der Erbschaftsteuer unterwerfen. Verstirbt dann
das zweite Elternteil, haben die Kinder jeweils
nur einen Freibetrag von derzeit € 400.000,00.
Liegt der Wert des Nachlasses über diesen Frei-
beträgen, kann es zu einer quasi Doppelbesteu-
erung des Nachlasses des Erstversterbenden
kommen.

Diese Steuerlast kann dadurch reduziert wer-
den, dass die Kinder im ersten Erbgang ihren
Pflichtteilanspruch geltend machen. Dieser be-
trägt die Hälfte des gesetzlichen Erbanspruchs
und wird bereits beim Vermögensübergang auf
den überlebenden Ehegatten steuermindernd als
Nachlassverbindlichkeit berücksichtigt. Liegt der
Pflichtteilsanspruch unterhalb des steuerlichen
persönlichen Freibetrags des Pflichtteilsberech-
tigten gegenüber dem verstorbenen Elternteil,
bleibt dieser steuerfrei. Unabhängig von dieser
Steuergestaltung empfehlen wir jedoch, bereits
im „Berliner Testament“ der Eheleute für die
im ersten Erbgang nicht bedachten Kinder ein
Vermächtnis auszusetzen, um die Steuerfrei-
beträge der Kinder gegenüber dem Erstverster-
benden auszunutzen. Haben Sie weitere Fragen?
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
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Berliner Testament – Erbschaftsteuerfalle
Lösung durch Pflichtteilsansprüche


